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RECHT - STEUERN - FINANZEN

Wer mit Bau- oder 
R e n o v i e r u n g s -
maßnahmen am 
Haus befasst ist 
oder sich mit dem 
Gedanken trägt, 
ein Projekt durch-
zuführen – etwa 
die Reparatur eines 
Daches oder die 
Sanierung einer 
durchfeuchteten 
Wand –, kann eine 
Menge Geld spa-
ren. Aber nur dann, 

wenn der Betreffende weiß, wie 
der Gesetzgeber die Begriffe 
rehabilitación und renovación 
defi niert: Unter bestimmten Vor-
aussetzungen sind von den beauf-
tragten Handwerkern statt 21 
Prozent Umsatzsteuer (IVA) nur 
10 Prozent aufzuschlagen. Doch 
Achtung: Die reduzierte IVA für 
die als renovación definierten 
Arbeiten gilt nur noch bis zum 
31. Dezember 2013.

Das ist eine „rehabilitación“
Rehabilitación heißt Sanierung. 
Aber nicht für jede Sanierung 
erlaubt die Steuerbehörde die 
reduzierte IVA von aktuell 10 Pro-
zent, und auch nicht jede Leistung 
darf mit der Mini-IVA verrech-
net werden. Zunächst wird das 
Steuer privileg nur für Arbeiten an 
Gebäuden gewährt, die zu mehr 
als 50 Prozent für Wohnzwecke 
dienen. Dazu kommen die folgen-
den Bedingungen:
 1. Das Projekt muss struktu-
relle Elemente betreffen, darf sich 
also nicht auf das „Aufdonnern“ 
eines Gebäudes beschränken. Der 
Gesetzgeber verlangt vielmehr, 
dass tragende oder stützende Ele-
mente oder aber Bedachungen 
im Mittelpunkt der Maßnahme 
stehen, dass es sich also allge-
mein gesprochen um eine Wie-
derherstellung eines bestehenden 
Gebäudes handelt, wie zum Bei-
spiel beim klassischen Fall einer 
Altbausanierung. Dieser „harte 
Kern“ des Bauprojekt muss mehr 
als 50 Prozent der Gesamtkosten 
ausmachen.
 2. Diese Gesamtkosten wiede-
rum müssen mehr als 25 Prozent 
des Werts des Gebäudes betra-
gen. Als Gebäudewert gilt der 
Ankaufswert, sofern der Erwerb 

betragen. Mit dieser Norm schei-
den quasi automatisch all jene 
Baumaßnahmen aus, die in der 
Installation teurer Geräte oder 
Systeme bestehen, zum Beispiel 
dem Einbau einer Heizungsanlage 
oder dem Anbringen von Fenstern 
mit Doppelverglasung.
 Vorsicht, der Gesetzgeber 
kennt die Tricks: Die Aufsplittung 
einer Rechnung für Renovierung 
in einen Teil für Arbeitsleistung 
und einen anderen für Material ist 
unzulässig.
 Ausdrücklich ausgenommen 
von der 10 Prozent-Klausel sind 
Instandhaltungsarbeiten (zum 
Beispiel an einem Aufzug) sowie 
Arbeiten an einem Swimming-
pool – dieser gehört für den 
Gesetzgeber nicht zum Wohn-
gebäude.

Dilemma bei Grenzfällen
Selten kosten Baumaßnahmen am 
Haus so viel wie veranschlagt. 
Aber man sollte sich möglichst 
im Vorfeld darüber klar werden, 

ob das geplante Projekt in eine 
der beiden Kategorien fallen 

könnte, um die Steuer-
vorteile nutzen zu kön-
nen beziehungsweise um 

nicht in Gefahr zu geraten, 
Steuervorteile unberechtigter-
weise in Anspruch zu nehmen. 
Eine nachträgliche Modifi zierung 

aller Rechnungen in die eine 
wie die andere Richtung ist 
ein titanisches Unterfangen 
– vor allem deshalb, weil 

man die Auftragnehmer dazu 
überreden muss, den entstehen-
den zusätzlichen Buchhaltungs-
aufwand zu betreiben.
 Zumindest was die Renovie-
rung und Reparatur betrifft, fällt 
dieses Dilemma – aber auch der 
Steuervorteil – per 1. Januar 2014 
weg. Denn sofern der Gesetz-
geber die im Prinzip befristete 
Regelung zur Belebung der 
Immobilienbranche nicht verlän-
gert, werden ab dann 21 Prozent 
auf jede Rechnung fällig.
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Noch rasch die IVA schrumpfen

der Immobilie nicht länger als 
zwei Jahre zurückliegt, oder aber 
der aktuelle Verkehrswert. Her-
angezogen wird lediglich der 
Wert des Gebäudes; das heißt, 
dass vom Gesamtwert der Preis 
des Grundstücks abzuziehen ist. 
Was einfacher ist, als es scheint: 
Im Grundsteuerbescheid der 
Gemeinde (IBI) ist der Kataster-
wert in Grundwert und Gebäude-
wert geteilt – nun muss man das 
ermittelte Verhältnis nur noch 
auf den aktuellen Gesamtwert 
anwenden.
 Die Einstufung als rehabi-
litación hat bei Projekten, die 
von Unternehmern durchgeführt 
werden, neben der Anwendung 
der verminderten IVA noch eine 
andere Auswirkung, nämlich die 
Umkehr der IVA-Zahlpflicht, 
von der an dieser Stelle bereits 
die Rede war. Diese Maßnahme, 
die nur für Bauausführung gilt, 
hat zur Folge, dass Handwerker 
ihre Rechnungen ohne Umsatz-
steuer ausstellen. Die Pfl icht zur 
Zahlung beziehungsweise 
Berechnung gegenüber 
dem Finanzamt entfällt 
auf  den Leistungs-
empfänger.

Das ist eine „renovación“
Die verminderte IVA gilt auch für 
Renovierungen (renovaciones) 

und Reparaturen eines Gebäudes, 
aber nur dann, wenn der Auftrag-
geber eine natürliche Person ist – 
also weder als Unternehmer noch 
als Selbständiger agiert –, und 
wenn es sich bei dem Gebäude um 
eine selbstgenutzte Wohnimmo-
bilie handelt. Das bedeutet nicht, 
dass der Auftraggeber auch der 
Besitzer der Immobilie sein muss. 
So wird im Fall einer vermieteten 
Wohnung die Renovierung mit 
21 Prozent Umsatzsteuer belegt, 
wenn der Eigentümer/Vermieter 
die Arbeiten ausführen lässt, 
aber nur mit 10 Prozent, 
wenn der  Mieter  a ls 
Auftraggeber agiert. 
In Schadensfällen, 
die von der Ver-
s i c h e r u n g 
b e z a h l t 
werden, 
s i n d 

ebenfalls 21 Prozent fällig, es sei 
denn, die Rechnung des Hand-
werkers wird direkt auf den 
Bewohner der Immobilie aus-
gestellt. Auch der Sonderfall 
der Eigentümergemeinschaft ist 
berücksichtigt – sie bezahlt eben-
falls nur 10 Prozent IVA.
 Darüber hinaus legt das Gesetz 
für die Anwendung des reduzier-
ten Steuersatzes die folgenden 
Bedingungen fest:
 ● Der Bau oder die Sanierung 
des Gebäudes muss zumindest 
zwei Jahre zurückliegen.

 ● Der Anteil der Material-
kosten an der verrechne-

ten Leistung darf nicht 
mehr als 40 Prozent 

der Gesamtkosten
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Warum es sich bis Ende 2013 lohnt, bei Sanierung und Instandhaltung von Immobilien
die gesetzliche Defi nition der Begriffe „rehabilitación“ und „renovación“ genau zu kennen
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